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§ 24 AufsVO – Besondere Verhaltens- und Sicherheitsregeln

(1) Die Lehrkraft soll Schülerinnen und Schüler bis einschließlich zur Jahrgangsstufe 7 in geschlossenen
Gruppen zusammenhalten, soweit dies zur Aufrechterhaltung der Sicherheit erforderlich ist.

(2) 1Schülerinnen und Schüler dürfen die Gruppe oder Klasse während einer Schulwanderung oder Schulfahrt
grundsätzlich nicht alleine verlassen. 2Ausnahmsweise darf sich eine Schülerin oder ein Schüler alleine von
der Gruppe oder Klasse entfernen, wenn die aufsichtführende Lehrkraft dem zugestimmt hat. 3Einem
Entfernen von der Gruppe oder Klasse zum Zweck des Besuchs oder der Übernachtung bei Verwandten oder
Bekannten darf die aufsichtsführende Lehrkraft nur zustimmen, wenn die Eltern schriftlich erklärt haben, dass
ihnen bekannt ist, dass die Schülerin oder der Schüler während einer solchen Abwesenheit von der Gruppe
oder Klasse nicht der Aufsicht unterliegt und die Eltern für diese Zeit die Verantwortung tragen. 4Die
Schülerinnen und Schüler und deren Eltern sind vor Durchführung der Veranstaltung auf diese Bestimmungen
hinzuweisen.

(3) 1Die aufsichtführende Lehrkraft kann Schülerinnen und Schülern der Jahrgangsstufen 8 und 9 bei
Veranstaltungen von mehrtägiger Dauer die Zustimmung dazu erteilen, sich in Gruppen bis spätestens
22.00 Uhr ohne Beaufsichtigung frei zu bewegen. 2Für Schülerinnen und Schüler der
Jahrgangsstufen 10 bis 13 kann die Zustimmung bis 24.00 Uhr ausgedehnt werden. 3Die Zustimmung darf
nur erteilt werden, wenn die Eltern minderjähriger Schülerinnen und Schüler sich hiermit vor Beginn der
Veranstaltung schriftlich einverstanden erklärt haben und aufgrund der Reife und Persönlichkeitsentwicklung
der Schülerinnen und Schüler mit Fehlverhalten, das Ansprüche Dritter auslösen könnte, nicht zu rechnen ist.
4Im nicht deutschsprachigen Ausland darf die Zustimmung darüber hinaus nur erteilt werden, wenn die
Schülerinnen und Schüler sich aufgrund ihrer Fremdsprachenkenntnisse hinreichend verständigen können.
5Eltern und Schülerinnen und Schüler sind darüber zu informieren, dass eine Aufsichtspflicht nicht mehr
besteht, wenn die Schülerinnen und Schüler sich nicht an die im Zusammenhang mit der Zustimmung
vereinbarten Auflagen halten. 6Die Lehrkraft kann die nach Satz 1 und 2 erteilte Zustimmung widerrufen,
wenn sie begründeten Anlass zu der Befürchtung hat, dass die Schülerinnen und Schüler die eingeräumte
Freiheit missbrauchen oder dass sie durch bestimmte Umstände gefährdet werden.

(4) 1Die Lehrkraft oder eine Hilfskraft muss im Fall des Abs. 3 jederzeit für die Schülerinnen und Schüler
erreichbar sein. 2Die Bestimmungen des Jugendschutzgesetzes vom 23. Juli 2002 ( BGBl. I S. 2730 ), zuletzt
geändert durch Gesetz vom 7. August 2013 (BGBl. I S. 3154), in der jeweils geltenden Fassung und die
geltenden Jugendschutzbestimmungen im Ausland sind zu beachten. 3Auf die Bestimmungen des Abs. 3 sind
die Eltern vor der Veranstaltung hinzuweisen.
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(5) 1Bei Übernachtungen hat sich die aufsichtsführende Lehrkraft oder eine Hilfskraft davon zu überzeugen,
dass alle Schülerinnen und Schüler in den Unterkünften sind und die ihnen zugewiesenen Schlafräume
aufgesucht haben. 2Dies gilt nicht bei der Unterbringung in Gastfamilien. 3Eine Überwachung der
Anwesenheit der Schülerinnen und Schüler in den Schlafräumen während der Nacht ist nur erforderlich, wenn
hierzu ein besonderer Anlass besteht.
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